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RS OGH 1973/4/25 8Ob59/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1973

Norm

ABGB §862

Rechtssatz

Die Annahmefrist des § 862 ABGB setzt sich zwischen Abwesenden aus drei Zeiträumen zusammen; Erstens aus der

regelmäßigen Beförderungsfrist für die O:erte, zweitens aus der Zeit, die der Antragsempfänger zur Prüfung des

Anbotes, zur rei=ichen Überlegung und schriftlichen Beantwortung benötigt und drittens aus der zu erwartenden Zeit

der Beförderung der Antwort.
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